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Name der Gruppe / des Verbandes   

  PLZ / Ort / Datum 
    

AnsprechpartnerIn  

  Straße und Hausnummer 
  

   

   Telefon 
Stadt Neustadt a. Rbge.   
Team Jugendpflege  

Großer Weg 3  E-Mail 
31535 Neustadt    
     

   Abgabetermin bis spätestens 31.05. 

     
     
     
 ANTRAG  
 auf Gewährung von Zuschüssen  
gemäß Richtlinie der Stadt  Neustadt a. Rbge. über die Bezuschussung von Kinder- und Jugendfreizeiten  

     
     
Für eine Ferienfreizeit in:    

  Ort / Landkreis ggf. Staat 
     
Die Freizeit beginnt am:  und endet am:  Tage:  

     
     
Gesamtzahl der TN:  (ohne Betreuungskräfte) 
     
     
Davon aus der Stadt Neustadt:    

     
     
Gesamtzahl der Betreuungskräfte:    

    
     
 Der TN-Beitrag beträgt a) für TN: Euro 

    

   b) für Betreuer-innen: Euro 

     
     
     
     
     
Versicherung     
Es wird ausdrücklich bestätigt, dass   
     
 a) die TN (ohne Betreuungskräfte) bis 27 Jahre alt sind 
     
 b) die Freizeit offen für alle Interessierte ist 
     
     
     
     

Unterschrift der/des Verantwortlichen  Stempel der Gruppe / des Verbandes 
 


